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§ 108a ÄrzteG 1998 Beiträge zum
Wohlfahrtsfonds

 ÄrzteG 1998 - Ärztegesetz 1998

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.01.2024

(1) Für die nanzielle Sicherstellung der Leistungen aus dem Wohlfahrtsfonds sind unter Berücksichtigung seiner

Erfordernisse, seines dauernden Bestandes und seiner Leistungsfähigkeit Wohlfahrtsfondsbeiträge einzuheben.

(2) Neben den Beiträgen nach Abs. 1 ießen dem Wohlfahrtsfonds seine Erträgnisse, Zuwendungen aus Erbschaften,

Stiftungen und anderen Fonds, Vermächtnisse sowie Schenkungen und sonstige Zweckwidmungen zu.

(3) Die Finanzierung der Versorgungsleistungen ist nach dem Umlageverfahren, dem Kapitaldeckungsverfahren, dem

Anwartschaftsdeckungsverfahren oder nach anderen anerkannten versicherungsmathematischen Verfahren

auszurichten.
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